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1. Geltung 
 
1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und 
Angebote von ATLAS an die jeweili-
gen Käufer, sofern es sich bei diesen 
um Unternehmer i. S. v. § 14 BGB, 
eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder um öffentlich recht-
liches Sondervermögen im Sinne von 
§ 310 Absatz 1 BGB handelt, erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allge-
meinen Lieferbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller Verträge, die AT-
LAS mit seinen Vertragspartnern 
(nachfolgend auch „Auftraggeber“ ge-
nannt) über die von ATLAS angebote-
nen Lieferungen oder Leistungen 
schließt. Sie gelten auch für alle zu-
künftigen Lieferungen, Leistungen o-
der Angebote an den Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht nochmals geson-
dert vereinbart werden. 
 
1.2 Geschäftsbedingungen des Auf-
traggebers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn ATLAS ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widerspricht. Selbst wenn  ATLAS auf 
ein Schreiben Bezug nimmt, das Ge-
schäftsbedingungen des Auftragge-
bers oder eines Dritten enthält oder 
auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 
 
2. Angebot und Vertragsabschluss 
 
2.1 Alle Angebote von ATLAS sind 
freibleibend und unverbindlich, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder eine be-
stimmte Annahmefrist enthalten. Be-
stellungen oder Aufträge kann ATLAS 
innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Zugang annehmen. 
 
2.2  Verträge kommen erst zustande, 
wenn ATLAS zugegangene schriftli-
che Bestellungen oder Annahmeer-
klärungen mit einer Auftragsbestäti-
gung von ATLAS schriftlich bestätigt 
oder die vom Auftraggeber bestellten 
Liefergegenstände oder Leistungen 
ausgeliefert oder erbracht hat. Dies 
gilt bei Ergänzungen oder Änderun-
gen von Verträgen entsprechend.  
 
2.3 Ergänzungen und Abänderungen 
der getroffenen Vereinbarungen ein-
schließlich dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Mit Aus-
nahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind die Mitarbeiter von 
ATLAS nicht berechtigt, hiervon ab-
weichende mündliche Abreden zu 
treffen. Zur Wahrung der Schriftform 
genügt die telekommunikative Über-

mittlung, insbesondere per Telefax o-
der per E-Mail, sofern die Kopie der 
unterschriebenen Erklärung übermit-
telt wird. 
 
2.4 Angaben von ATLAS zum Gegen-
stand der Lieferung oder Leistung 
(z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchs-
werte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie unsere Dar-
stellungen desselben (z.B. Zeichnun-
gen, Abbildungen, Muster, Modelle, 
Filme, etc.) sind nur branchenüblich 
annähernd maßgeblich, soweit nicht 
die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt. Sie 
sind keine garantierten Beschaffen-
heitsmerkmale, sondern Beschreibun-
gen oder Kennzeichnungen der Liefe-
rung oder Leistung. Handelsübliche 
und solche Abweichungen und Abwei-
chungen, die aufgrund rechtlicher Vor-
schriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile sind zulässig, soweit sie 
die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beein-
trächtigen. Bei genormten Waren gel-
ten die auf den Normblättern zugelas-
senen Toleranzen. 
 
2.5 ATLAS behält sich das Eigentum 
oder Urheberrecht an allen ihrerseits 
abgegebenen Angeboten und Kosten-
voranschlägen sowie dem Auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Zeich-
nungen, Abbildungen, Berechnungen, 
Prospekten, Katalogen, Modellen, 
Werkzeugen, Filme und anderen Un-
terlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auf-
traggeber darf diese Gegenstände 
ohne ausdrückliche Zustimmung AT-
LAS weder als solche noch inhaltlich 
Dritten zugänglich machen, sie be-
kannt geben, selbst oder durch Dritte 
nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf 
Verlangen von ATLAS diese Gegen-
stände vollständig an ATLAS zurück-
zugeben und eventuell gefertigte Ko-
pien zu vernichten, wenn sie von ihm 
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss 
eines Vertrages führen. 
 
3. Preise und Zahlung 
 
3.1 Die Preise verstehen sich in 
EURO ab Werk ATLAS zuzüglich Ver-
packung und, der gesetzlichen Um-
satzsteuer. 
 
3.2 Soweit den vereinbarten Preisen 
die Listenpreise von ATLAS zugrunde 
liegen und die Lieferung erst mehr als 
vier Monate nach Vertragsschluss er-
folgen soll, gelten die bei Lieferung 

gültigen Listenpreise von ATLAS (je-
weils abzüglich eines etwaig verein-
barten prozentualen oder festen Ra-
batts). Im Falle einer Erhöhung um 
mehr als 10% über dem vereinbarten 
Preis ist der Auftraggeber berechtigt, 
von dem jeweiligen Auftrag zurückzu-
treten.  
 
3.3 Rechnungsbeträge sind innerhalb 
von dreißig Tagen ohne jeden Abzug 
zu bezahlen, sofern nicht etwas ande-
res schriftlich vereinbart ist. Maßge-
bend für das Datum der Zahlung ist 
der Eingang bei ATLAS. Schecks gel-
ten erst nach Einlösung als Zahlung. 
Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit 
nicht, so sind die ausstehenden Be-
träge ab dem Tag der Fälligkeit mit 
5 % p. a. zu verzinsen; die Geltendma-
chung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt 
unberührt. 
 
3.4 Die Aufrechnung mit Gegenan-
sprüchen des Auftraggebers oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen we-
gen solcher Ansprüche ist nur zuläs-
sig, soweit die Gegenansprüche unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 
 
3.5 ATLAS ist berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen oder Leistungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung auszuführen oder zu 
erbringen, wenn ihr nach Abschluss 
des Vertrages Umstände bekannt 
werden, welche die Kreditwürdigkeit 
des Auftraggebers wesentlich zu min-
dern geeignet sind und durch welche 
die Bezahlung der offenen Forderun-
gen von ATLAS durch den Auftragge-
ber aus dem jeweiligen Vertragsver-
hältnis (einschließlich aus anderen 
Einzelaufträgen, für die derselbe Rah-
menvertrag gilt) gefährdet wird. 
 
3.6 Soweit die Montage und/oder In-
betriebnahme durch ATLAS ausge-
führt wird, berechnet ATLAS hierfür 
die festgesetzten Stundensätze für 
Montagelöhne, die Fahrtstunden und 
die Fahrtkosten sowie die festgesetz-
ten Tagespauschalsätze für Verpfle-
gung sowie angemessene Unterkunft 
nach Aufwand, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.  
 
4. Lieferung und Lieferzeit 
 
4.1 Lieferungen erfolgen ab Werk AT-
LAS. 
 
4.2 Von ATLAS in Aussicht gestellte 
Fristen und Termine für Lieferungen 
und Leistungen gelten stets nur annä-
hernd, es sei denn, dass ausdrücklich 
eine feste Frist oder ein fester Termin 
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zugesagt oder vereinbart ist. Sofern 
Versendung vereinbart wurde, bezie-
hen sich Lieferfristen und Lieferter-
mine auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst mit dem Transport beauftragten 
Dritten. 
 
4.3 ATLAS kann – unbeschadet seiner 
Rechte aus Verzug des Auftraggebers 
– vom Auftraggeber eine Verlänge-
rung von Liefer- und Leistungsfristen 
oder eine Verschiebung von Liefer- 
und Leistungsterminen um den Zeit-
raum verlangen, in dem der Auftrag-
geber seinen vertraglichen Verpflich-
tungen ATLAS gegenüber nicht nach-
kommt. 
 
4.4 ATLAS haftet nicht für Unmöglich-
keit der Lieferung oder für Lieferverzö-
gerungen, soweit diese durch höhere 
Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht vorher-
sehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstö-
rungen aller Art, Schwierigkeiten in 
der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie o-
der Rohstoffen, Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von notwendigen be-
hördlichen Genehmigungen, behördli-
che Maßnahmen oder die ausblei-
bende, nicht richtige oder nicht recht-
zeitige Belieferung durch Lieferanten) 
verursacht worden sind, die ATLAS 
nicht zu vertreten hat. Sofern solche 
Ereignisse ATLAS die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinde-
rung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist ATLAS zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernis-
sen vorübergehender Dauer verlän-
gern sich die Liefer- oder Leistungs-
fristen oder verschieben sich die Lie-
fer- oder Leistungstermine um den 
Zeitraum der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. So-
weit dem Auftraggeber infolge der 
Verzögerung die Abnahme der Liefe-
rung oder Leistung nicht zuzumuten 
ist, kann er durch unverzügliche 
schriftliche Erklärung gegenüber AT-
LAS vom Vertrag zurücktreten. 
 
4.5 ATLAS ist nur zu Teillieferungen 
berechtigt, wenn die Teillieferung für 
den Auftraggeber im Rahmen des ver-
traglichen Bestimmungszwecks ver-
wendbar ist, die Lieferung der restli-
chen bestellten Ware sichergestellt ist 
und dem Auftraggeber hierdurch kein 
erheblicher Mehraufwand oder zu-
sätzliche Kosten entstehen (es sei 
denn, ATLAS erklärt sich zur Über-
nahme dieser Kosten bereit). 
 

4.6 Gerät ATLAS mit einer Lieferung 
oder Leistung in Verzug oder wird ihr 
eine Lieferung oder Leistung, gleich 
aus welchem Grunde, unmöglich, so 
ist die Haftung von ATLAS auf Scha-
densersatz nach Maßgabe der Ziff. 8 
dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen beschränkt. 
 
5. Erfüllungsort, Versand, Verpa-
ckung, Gefahrübergang, Abnahme 
 
5.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtun-
gen aus dem Vertragsverhältnis ist der 
Sitz von ATLAS, soweit nichts ande-
res bestimmt ist. Schuldet der ATLAS 
auch die Installation, ist Erfüllungsort 
dafür der Ort, an dem die Installation 
zu erfolgen hat. 
 
5.2 Die Versandart und die Verpa-
ckung unterstehen dem pflichtgemä-
ßen Ermessen von ATLAS. 
 
5.3 Die Gefahr geht spätestens mit der 
Übergabe des Liefergegenstandes 
(wobei der Beginn des Verladevor-
gangs maßgeblich ist) an den Spedi-
teur, Frachtführer oder sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten 
Dritten auf den Auftraggeber über. 
Dies gilt auch dann, wenn Teillieferun-
gen erfolgen oder ATLAS noch andere 
Leistungen (z. B. Versand, Transport, 
Installation, Montage, Instandsetzung) 
übernommen hat. Verzögert sich der 
Versand oder die Übergabe infolge ei-
nes Umstandes, dessen Ursache 
beim Auftraggeber liegt, geht die Ge-
fahr von dem Tag an auf den Auftrag-
geber über, an dem der Liefergegen-
stand versandbereit ist und ATLAS 
dies dem Auftraggeber angezeigt hat. 
 
5.4 Lagerkosten nach Gefahrüber-
gang trägt der Auftraggeber. Bei Lage-
rung durch ATLAS betragen die La-
gerkosten 0,25% des Rechnungsbe-
trages der zu lagernden Liefergegen-
stände pro abgelaufener Woche. Die 
Geltendmachung und der Nachweis 
weiterer oder geringerer Lagerkosten 
bleiben vorbehalten. 
5.5 Die Sendung wird von ATLAS nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Auf-
traggebers und auf seine Kosten ge-
gen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden oder 
sonstige versicherbare Risiken versi-
chert. 
 
5.6 Soweit eine Abnahme stattzufin-
den hat, gilt die Kaufsache als abge-
nommen, wenn 
• die Lieferung und, sofern AT-
LAS auch die Installation schuldet, die 
Installation abgeschlossen ist, 

• ATLAS dies dem Auftragge-
ber unter Hinweis auf die Abnahmefik-
tion nach dieser  Ziff. 5.6 mitgeteilt und 
ihn zur Abnahme aufgefordert hat, 
• seit der Lieferung oder Instal-
lation zwölf Werktage vergangen sind 
oder der Auftraggeber mit der Nutzung 
der Kaufsache begonnen hat (z.B. die 
gelieferte Anlage in Betrieb genom-
men hat) und in diesem Fall seit Liefe-
rung oder Installation sechs Werktage 
vergangen sind und 
• der Auftraggeber die Ab-
nahme innerhalb dieses Zeitraums 
aus einem anderen Grund als wegen 
eines ATLAS angezeigten Mangels, 
der die Nutzung der Kaufsache un-
möglich macht oder wesentlich beein-
trächtigt, unterlassen hat. 
 
6. Gewährleistung, Sachmängel 
 
6.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 
ein Jahr ab Lieferung oder, soweit 
eine Abnahme erforderlich ist, ab der 
Abnahme. Ziffer 8.7 Satz 3 bleibt un-
berührt.  
 
6.2 Die gelieferten Gegenstände sind 
unverzüglich nach Ablieferung an den 
Auftraggeber oder an den von ihm be-
stimmten Dritten sorgfältig zu untersu-
chen. Sie gelten hinsichtlich offen-
sichtlicher Mängel oder anderer Män-
gel, die bei einer unverzüglichen, 
sorgfältigen Untersuchung erkennbar 
gewesen wären, als vom Auftraggeber 
genehmigt, wenn ATLAS nicht binnen 
sieben Werktagen nach Ablieferung 
eine schriftliche Mängelrüge zugeht. 
Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Liefergegenstände als vom Auftragge-
ber genehmigt, wenn die Mängelrüge 
ATLAS nicht binnen sieben Werkta-
gen nach dem Zeitpunkt zugeht, in 
dem sich der Mangel zeigte; war der 
Mangel für den Auftraggeber bei nor-
maler Verwendung bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt erkennbar, ist je-
doch dieser frühere Zeitpunkt für den 
Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf 
Verlangen von ATLAS ist ein bean-
standeter Liefergegenstand frachtfrei 
an ATLAS zurückzusenden. Bei be-
rechtigter Mängelrüge vergütet AT-
LAS die Kosten des günstigsten Ver-
sandweges; dies gilt nicht, soweit die 
Kosten sich erhöhen, weil der Liefer-
gegenstand sich an einem anderen 
Ort als dem Ort des bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs befindet. 
 
6.3 Bei Sachmängeln der gelieferten 
Gegenstände ist ATLAS nach seiner 
innerhalb an-gemessener Frist zu tref-
fenden Wahl zunächst zur Nachbes-
serung oder Ersatzlieferung verpflich-
tet und berechtigt. Im Falle des Fehl-
schlagens, d.h. der Unmöglichkeit, 
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Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, 
kann der Auftraggeber vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis ange-
messen mindern. 
 
6.4 Beruht ein Mangel auf dem Ver-
schulden von ATLAS, kann der Auf-
traggeber unter den in Ziff. 8 bestimm-
ten Voraussetzungen Schadensersatz 
verlangen. 
 
6.5 Bei Mängeln von Bauteilen ande-
rer Hersteller, die ATLAS aus lizenz-
rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht beseitigen kann, wird AT-
LAS nach seiner Wahl seine Gewähr-
leistungsansprüche gegen die Her-
steller und Lieferanten für Rechnung 
des Auftraggebers geltend machen o-
der an den Auftraggeber abtreten. Ge-
währleistungsansprüche gegen AT-
LAS bestehen bei derartigen Mängeln 
unter den sonstigen Voraussetzungen 
und nach Maßgabe dieser Allgemei-
nen Lieferbedingungen nur, wenn die 
gerichtliche Durchsetzung der vorste-
hend genannten Ansprüche gegen 
den Hersteller und Lieferanten erfolg-
los war oder, beispielsweise aufgrund 
einer Insolvenz, aussichtslos ist. Wäh-
rend der Dauer des Rechtsstreits ist 
die Verjährung der betreffen-den Ge-
währleistungsansprüche des Auftrag-
gebers gegen ATLAS gehemmt. 
 
6.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn 
der Auftraggeber ohne Zustimmung 
von ATLAS den Liefergegenstand än-
dert oder durch Dritte ändern lässt und 
die Mängelbeseitigung hierdurch un-
möglich oder unzumutbar erschwert 
wird. In jedem Fall hat der Auftragge-
ber die durch die Änderung entstehen-
den Mehrkosten der Mängelbeseiti-
gung zu tragen. 
 
6.7 Für Mängel und für das Fehlen zu-
gesicherter Eigenschaften von an 
 
ATLAS gelieferten Produkte anderer 
Hersteller wird ATLAS nach seiner 
Wahl seine Ansprüche gegen die Her-
steller und Vorlieferanten für Rech-
nung des Auftraggebers geltend ma-
chen oder an den Auftraggeber abtre-
ten. Ansprüche gegen ATLAS beste-
hen in diesen Fällen nach Maßgabe 
dieser Ziff. 6.7 nur, wenn die gerichtli-
che Durchsetzung der vorstehend ge-
nannten Ansprüche gegen die Her-
steller und Vorlieferanten erfolglos war 
oder, beispielsweise aufgrund einer 
Insolvenz, aussichtslos ist. 
 
6.8 Eine im Einzelfall mit dem Auftrag-
geber vereinbarte Lieferung ge-
brauchter Gegenstände erfolgt unter 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung 
für Sachmängel. 
 
6.9 Etwaige Transport/Reisekosten im 
Zusammenhang mit Nachbesserun-
gen oder Nachlieferungen trägt AT-
LAS nur insoweit, als es sich um au-
ßergewöhnliche Beförderungskosten 
(z. B. Flugreisen) handelt und/oder die 
jeweils zurückzulegende Gesamtstre-
cke 300 km übersteigt.  
 
7. Schutzrechte 
 
7.1 ATLAS steht nach Maßgabe die-
ser Ziff. 7 dafür ein, dass der Lieferge-
genstand frei von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten 
Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird 
den anderen Vertragspartner unver-
züglich schriftlich benachrichtigen, 
falls ihm gegenüber Ansprüche wegen 
der Verletzung solcher Rechte geltend 
gemacht werden. 
 
7.2 In dem Fall, dass der Liefergegen-
stand ein gewerbliches Schutzrecht o-
der Urheberrecht eines Dritten ver-
letzt, wird der ATLAS nach seiner 
Wahl und auf seine Kosten den Liefer-
gegenstand derart abändern oder 
austauschen, dass keine Rechte Drit-
ter mehr verletzt werden, der Lieferge-
genstand aber weiterhin die vertrag-
lich vereinbarten Funktionen erfüllt, o-
der dem Auftraggeber durch Ab-
schluss eines Lizenzvertrages das 
Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt 
ihm dies innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums nicht, ist der Auftragge-
ber berechtigt, von dem Vertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis ange-
messen zu mindern. Etwaige Scha-
densersatzansprüche des Auftragge-
bers unterliegen den Beschränkungen 
nach Ziff. 8 dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen. 
 
7.3 Bei Rechtsverletzungen durch von 
ATLAS gelieferte Produkte anderer 
Hersteller wird ATLAS nach seiner 
Wahl seine Ansprüche gegen die Her-
steller und Vorlieferanten für Rech-
nung des Auftraggebers geltend ma-
chen oder an den Auftraggeber abtre-
ten. Ansprüche gegen ATLAS beste-
hen in diesen Fällen nach Maßgabe 
dieser Ziff. 7 nur, wenn die gerichtliche 
Durchsetzung der vorstehend ge-
nannten Ansprüche gegen die Her-
steller und Vorlieferanten erfolglos war 
oder, beispielsweise aufgrund einer 
Insolvenz, aussichtslos ist. 
 
8. Haftung auf Schadensersatz we-
gen Verschuldens 
 
8.1 Die Haftung von ATLAS auf Scha-
densersatz, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere aus Un-
möglichkeit, Verzug, mangelhafter o-
der falscher Lieferung, Vertragsverlet-
zung, Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen und unerlaub-
ter Handlung ist, soweit es dabei je-
weils auf ein Verschulden ankommt, 
nach Maßgabe dieser Ziff. 8 einge-
schränkt. 
 
8.2 ATLAS haftet nicht im Falle einfa-
cher Fahrlässigkeit seiner Organe, ge-
setzlichen Vertreter, Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit 
es sich nicht um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt. 
Vertragswesentlich sind die Verpflich-
tung zur rechtzeitigen Lieferung und 
Installation des Liefergegenstands, 
dessen Freiheit von Mängeln, die 
seine Funktionsfähigkeit oder Ge-
brauchstauglichkeit mehr als nur uner-
heblich beeinträchtigen, sowie Bera-
tungs-, Schutz- und Obhutspflichten, 
die dem Auftraggeber die vertragsge-
mäße Verwendung des Liefergegen-
stands ermöglichen sollen oder den 
Schutz von Leib oder Leben von Per-
sonal des Auftraggebers oder den 
Schutz von dessen Eigentum vor er-
heblichen Schäden bezwecken. 
 
8.3 Soweit ATLAS gemäß Ziff. 8.2 
dem Grunde nach auf Schadenser-
satz haftet, ist diese Haftung auf Schä-
den begrenzt, die ATLAS bei Ver-
tragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder die ATLAS bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte vo-
raussehen müssen. Mittelbare Schä-
den und Folgeschäden, die Folge von 
Mängeln des Liefergegenstands sind, 
sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei  
bestimmungsgemäßer Verwendung 
des Liefergegenstands typischer-
weise zu erwarten sind. 
 
8.4 Im Falle einer Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des 
ATLAS für Sachschäden und daraus 
resultierende weitere Vermögens-
schäden auf einen Betrag von EUR 
5.000.000-, je Schadensfall (entspre-
chend der mindestens vorhandenen 
Deckungssumme seiner Produkthaft-
pflichtversicherung oder Haftpflicht-
versicherung) beschränkt, auch wenn 
es sich um eine Verletzung vertrags-
wesentlicher Pflichten handelt. 
 
8.5 Die vorstehenden Haftungsaus-
schlüsse und -beschränkungen gelten 
in gleichem Umfang zugunsten der 
Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehil-
fen von ATLAS. 
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8.6 Soweit ATLAS technische Aus-
künfte gibt oder beratend tätig wird 
und diese Auskünfte oder Beratung 
nicht zu dem von ihm geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsum-
fang gehören, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung. 
 
8.7 Die Einschränkungen dieser Ziff. 8 
gelten nicht für die Haftung von AT-
LAS wegen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens, für garan-
tierte Beschaffenheitsmerkmale, we-
gen Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Scha-
densersatzansprüche gegen ATLAS 
verjähren nach 12 Monaten. In Fällen 
einer Haftung von ATLAS auf Scha-
densersatz nach Ziff. 8.7 Satz 1 richtet 
sich die Verjährung nach den gesetz-
lichen Vorschriften.    
 
9. Eigentumsvorbehalt 
 
9.1 Der nachfolgend vereinbarte Ei-
gentumsvorbehalt dient der Sicherung 
aller jeweils bestehenden derzeitigen 
und künftigen Forderungen von AT-
LAS gegen den Auftraggeber aus der 
zwischen den Vertragspartnern beste-
henden Lieferbeziehung  über die Lie-
fergegenstände (einschließlich Saldo-
forderungen aus einem auf diese Lie-
ferbeziehung beschränkten Kontokor-
rentverhältnis). 
 
9.2 Die von ATLAS an den Auftragge-
ber gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller gesicherten 
Forderungen Eigentum von ATLAS. 
Die Ware sowie die nach den nachfol-
genden Bestimmungen an ihre Stelle 
tretende, vom Eigentumsvorbehalt er-
fasste Ware wird nachfolgend „Vorbe-
haltsware“ genannt. 
 
9.3 Der Auftraggeber verwahrt die 
Vorbehaltsware unentgeltlich für AT-
LAS. 
 
9.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, 
die Vorbehaltsware bis zum Eintritt 
des Verwertungsfalls (Ziff. 9.9) im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern. Ver-
pfändungen und Sicherungsüber-eig-
nungen sind unzulässig. 
 
9.5 Wird die Vorbehaltsware vom Auf-
traggeber verarbeitet, so wird verein-
bart, dass die Verarbeitung im Namen 
und für Rechnung von ATLAS als Her-
steller erfolgt und dass ATLAS unmit-
telbar das Eigentum oder – wenn die 
Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Ei-
gentümer erfolgt oder der Wert der 
verarbeiteten Sache höher ist als der 

Wert der Vorbehaltsware – das Mitei-
gentum (Bruchteilseigentum) an der 
neu geschaffenen Sache im Verhält-
nis des Werts der Vorbehaltsware 
zum Wert der neu geschaffenen Sa-
che erwirbt. Für den Fall, dass kein 
solcher Eigentumserwerb bei ATLAS 
eintreten sollte, überträgt der Auftrag-
geber bereits jetzt sein künftiges Ei-
gentum oder – im o.g. Verhältnis – Mit-
eigentum an der neu geschaffenen 
Sache zur Sicherheit an ATLAS. Wird 
die Vorbehalts-ware mit anderen Sa-
chen zu einer einheitlichen Sache ver-
bunden oder untrennbar vermischt 
und ist eine der anderen Sachen als 
Hauptsache anzusehen, so überträgt 
ATLAS, soweit die Hauptsache ihm 
gehört, dem Auftraggeber anteilig das 
Miteigentum an der einheitlichen Sa-
che in dem in Satz 1 genannten Ver-
hältnis. 
 
9.6 Im Fall der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber 
bereits jetzt sicherungshalber die hie-
raus entstehende Forderung gegen 
den Erwerber – bei Miteigentum von 
ATLAS an der Vorbehaltsware anteilig 
entsprechend dem Miteigentumsanteil 
– an ATLAS ab. Gleiches gilt für sons-
tige Forderungen, die an die Stelle der 
Vorbehaltsware treten oder sonst hin-
sichtlich der Vorbehaltsware entste-
hen, wie z.B. Versicherungsansprü-
che oder Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung bei Verlust oder Zerstörung. 
ATLAS ermächtigt den Auftraggeber 
widerruflich, die an ATLAS abgetrete-
nen Forderungen im eigenen Namen 
einzuziehen. ATLAS darf diese Ein-
zugsermächtigung nur im Verwer-
tungsfall widerrufen. 
 
9.7 Greifen Dritte auf die Vorbehalts-
ware zu, insbesondere durch Pfän-
dung, wird der Auftraggeber sie unver-
züglich auf das Eigentum von ATLAS 
hinweisen und ATLAS hierüber infor-
mieren, um ihm die Durchsetzung sei-
ner Eigentumsrechte zu ermöglichen. 
Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, 
ATLAS die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder au-
ßergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Auftraggeber gegen-
über ATLAS. 
 
9.8 ATLAS wird die Vorbehaltsware 
sowie die an ihre Stelle tretenden Sa-
chen oder Forderungen freigeben, so-
weit ihr Wert die Höhe der gesicherten 
Forderungen um mehr als 50 % über-
steigt. Die Auswahl der danach freizu-
gebenden Gegenstände liegt bei AT-
LAS. 
9.9 Tritt ATLAS bei vertragswidrigem 
Verhalten des Auftraggebers – insbe-

sondere Zahlungsverzug – vom Ver-
trag zurück (Verwertungsfall), ist er 
berechtigt, die Vorbehaltsware her-
auszuverlangen. 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
10.1 Ist der Auftraggeber Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen oder hat er in 
der Bundesrepublik Deutschland kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand, so ist 
Gerichtsstand für alle etwaigen Strei-
tigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen ATLAS und dem Auftragge-
ber nach Wahl von ATLAS der Sitz 
von ATLAS oder der Sitz des Auftrag-
gebers. Für Klagen gegen den ATLAS 
ist in diesen Fällen jedoch der Sitz von 
ATLAS ausschließlicher Gerichts-
stand. Zwingende gesetzliche Bestim-
mungen über ausschließliche Ge-
richtsstände bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 
 
10.2 Die Beziehungen zwischen dem 
ATLAS und dem Auftraggeber unter-
liegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über Verträge über den internati-
onalen Warenkauf vom 11. April 1980 
(CISG) gilt nicht. 
 
10.3 Soweit der Vertrag oder diese All-
gemeinen Lieferbedingungen Rege-
lungslücken enthalten, gelten zur Aus-
füllung dieser Lücken diejenigen 
rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzun-
gen des Vertrages und dem Zweck 
dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten. 
 
10.4 Hinweis: 
ATLAS verpflichtet sich, personenbe-
zogene Daten entsprechend der Da-
tenschutzgrundverordnung sowie 
dem geltenden Bundesdatenschutz-
gesetz zu verarbeiten, vertraulich zu 
behandeln und diese Daten außerhalb 
der Zweckbestimmung des jeweiligen 
Vertrages weder zu verarbeiten, noch 
diese Dritten bekanntzugeben. Insbe-
sondere sind bzw. werden die bei AT-
LAS eingesetzten Mitarbeiter auf das 
Datengeheimnis nach § 53 BDSG ver-
pflichtet und auf die Bußgeld – und 
Strafvorschriften der §§ 41 ff. BDSG 
entsprechend unterwiesen. Weitere 
Informationen zum Datenschutz bei 
ATLAS finden Sie auf unserer Home-
page: https://www.weycor.de/de/da-
tenschutz.html. 


